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(4) Die Erfüllung der im Abs. 3 geregelten Voraus
setzungen hat der Erzeuger durch eine Verkaufs
berechtigung nachzuweisen, die vom Rat der Ge
meinde gebührenfrei auszustellen ist. Alle zugelassenen 
Aufkauforgane sind verpflichtet, beim Aufkauf zu 
prüfen, ob die Verkaufsberechtigung vorliegt und ob 
sie den festgesetzten Voraussetzungen entspricht. Die 
VEAB sind berechtigt, von den Erzeugern die Rück
erstattung des Mehrerlöses zu fordern und ihn gegen
über den bei ihnen bestehenden Forderungen auf
zurechnen, wenn sie feststellen, daß der Erzeuger ent
gegen den Bestimmungen dieses Paragraphen zu Un
recht den Aufkaufpreis empfangen hat

(5) Für den Aufkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
gelten die gleichen Abnahme- und Gütebestimmungen 
wie für die Pflichtablieferung, sofern nichts anderes 
bestimmt wird.

§ 22
E r z e u g e r -  u n d  A u f k a u f p r e i s e

(1) Für die in Erfüllung des Ablieferungssolls abge
lieferten landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden Er
zeugerfestpreise gezahlt. Der Aufkauf landwirtschaft
licher Erzeugnisse wird zu erhöhten Preisen durch
geführt. Die errechneten Erlöse sind innerhalb zehn 
Tagen über die Bäuerliche Handelsgenossenschaft oder 
Bank an den Erzeuger zu überweisen. Ausnahmen von 
dieser Art der Bezahlung setzt das Staatssekretariat 
für Erfassung und Aufkauf im Einvernehmen mit der 
Deutschen Notenbank fest.

(2) Die Erzeuger- und Aufkaufpreise werden von der 
Regierung festgelegt.

A b s c h n i t t  XIII 

Vergünstigungen

§ 23
(1) Den Erzeugern werden bei der Ablieferung land

wirtschaftlicher Erzeugnisse folgende Vergünstigungen 
gewährt:

a) bei der Pflichtablieferung von 100 kg Schwein 
(Lebendgewicht) wird ein Bezugsrecht von 50 kg 
Kleie und für 100 kg Lebendgewicht anderes 
Schlachtvieh 50 kg Sojaschrot oder andere Futter
mittel zu den geltenden Kleinhandelspreisen ge
währt;

b) bei der Ablieferung von Ölsaaten, Faserlein und 
Hanfsamen werden für je 100 kg Abnahmegewicht 
30 kg Extraktionsschrot zu den geltenden Klein
handelspreisen verkauft;

c) aus der Ablieferung von Milch haben die Mol
kereien den Erzeugern bis zu 40 % Magermilch 
(für frei auf gekaufte Milch 60 °/o) zu den fest
gesetzten Preisen zu verkaufen;

d) für die Ablieferung von Zuckerrüben (Soll- und 
Ubersollrüben) sind die in der Vierten Ergänzungs
verordnung vom 19. September 1953 (GBl. S. 1001) 
festgelegten Rücklieferungen von Zucker und 
Schnitzeln beizubehalten.

(2) Die Zahlung von Frühdruschprämien und Quali
tätspreiszuschlägen sowie die im Jahre 1953 geltenden 
Regelungen für den Aufkauf von Ölsaaten und Faser
pflanzen und über den Naturallohn für die Verarbeitung 
von Ölsaaten und Milchüberschüssen sind beizube- 
halten. -

A b s c h n i t t  X I V  

Hausschlachtungen und Schweinemast

§  2 4
H a u s s c h l a c h t u n g e n

Die im Jahre 1953 geltende Regelung für die Ge
nehmigung von Hausschlachtungen und die Bestim
mungen, wonach von den Räten der Gemeinden (Städte) 
die Hausschlachtung von Ziegen, eines Schweines und 
eines männlichen Kalbes unabhängig vom Stande der 
Erfüllung der Ablieferungsverpflichtungen zu bewilligen 
ist, werden beibehalten.

§ 25
S c h w e i n e m a s t

Mit bäuerlichen Betrieben, Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften, Industrie- und gewerblichen 
Mastbetrieben sind Schweinemastverträge abzu
schließen.

A b s c h n i t t  XV 

Allgemeine und Schlußbestimmungen

§ 26
Für die rechtzeitige Erfüllung der Erfassungs- und 

Aufkaufpläne sind die Räte der Bezirke, Kreise, Städte 
und Gemeinden verantwortlich. Für die Erfüllung der 
Aufgaben der Räte bei der Erfassung und beim Auf
kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist der Bürger
meister dem Vorsitzenden des Rates des Kreises, der 
Vorsitzende des Rates des Kreises oder Stadt dem Vor
sitzenden des Rates des Bezirkes, der Vorsitzende des 
Rates des Bezirkes dem Ministerpräsidenten verant
wortlich.

§ 27
R e g e l u n g  d e r  A b l i e f e r u n g  b e i  S c h ä d e n  

u n d A u s t a u s c h 1 i e f e r u n g e n

(1) Das Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
kann auf Grund begründeter Anträge der Räte der 
Bezirke, Kreise und Gemeinden bei erheblichen un
verschuldeten Schäden, z. B. infolge Unwetter oder 
Seuchen, das Ablieferungssoll entsprechend herab
setzen.

(2) Das Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
wird ermächtigt, für einzelne landwirtschaftliche Er
zeugnisse den Austausch gegen andere ablieferungs
pflichtige Erzeugnisse zu gestatten und die Austausch
sätze festzulegen.

§ 28
R e c h t s m i t t e l

(1) Einsprüche gegen die von den Räten der Gemein
den in den Bauernversammlungen bekanntgegebenen 
Ablieferungsnormen müssen innerhalb einer Frist von 
drei Tagen dem Rat der Gemeinde zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Dieser hat darüber innerhalb 
weiterer fünf Tage zu entscheiden. Ein weiterer Ein
spruch kann von dem Erzeuger nach Erhalt des Ab
lieferungsbescheides beim Rat des Kreises nach den 
Bestimmungen der Absätze 2 und 3 eingebracht 
werden.

(2) Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt 
zehn Tage nach Zustellung des Ablieferungsbescheides. 
Er ist bei dem Rat des Kreises einzubringen, dessen 
Bescheid angefochten wird. Dieser hat auch über den 
Einspruch zu entscheiden, und zwar die Ablieferungs
verpflichtung zu bestätigen oder neu festzusetzen.


